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Kommentar 3u eUuenZahn, Th Q5 Evangelium de Matthäus“ II
Teſtament Bod Leipzig 191

erſelbe 88 Evangelium des Lukas in: Kommentar 3um Neuen Teſtament
Bod III Leipzig 1913

Derſelbe Geſchi de neuteſtamentlichen Kanons. Erlangen Leipzig —1889—
Derſelbe. Forſchungen 3ul de neuteſtamentlichen Kanons un. der

altkirchlichen Literatur. Bod Tatians Diateſſaron. Leipzig ö
Vaſtoral⸗Fragen und 2  Jülle

(Schwierigkeiten eines Ordensprieſters bei Vermit⸗
telung einer Reſtitution.) Der Ordensprieſter Norbertus wird
zu einem Schwerkranken gerufen. Dem Tode nahe, händigt dieſer
in der Beichte dem Norbertus 5000 Mark ein, welche auf eine be⸗
ſtimmte ank gelegt werden ſollen, Um der uzia, mit der der ter
(Nn. ſich verſündigt atte, nach Ablauf einer gewiſſen Zeit das
Kapital mit Zinſen zukommen zu laſſen Weil Gefahr mM Verzug
iſt, eilt Norbertus zuerſt, alle Gnadenmittel und Gnaden dem ter
benden 3 penden, um dann die Reſtitutionsangelegenheit mit ihm
näher regeln und Ur Vermittelung eines andern ausführen U
laſſen, um nicht Urch ſeinen an Als Drdensmann in Schwierig⸗
keiten verwickelt werden. ber Unter der Generalabſolution ſtirbt
das Beichtkind; dem Norbertus bleibt nuLl übrig, Iu ſeinem eigenen
Namen das eld auf die ank 3u egen, Aum eS ſpäter der bezeich⸗
neten Perſ einzuhändigen.

Unterdeſſen erfährt der Obere de Norbertus, daß letzterer
auf ſeinen Namen eld auf die Bank gelegt hat; eT ihn arüber
zur ede als ber eine ſchwere Verletzung der Armut und des Ge
horſams, ſelbſt wenn ETL S für einen andern aufbewahre, da die Ordens
ſtatuten dies ohne vorherige Gutheißung der Obern verbieten. Er
fordert, daß Norbertus ihm, dem Obern, die Umme ausliefere.
Vergebens Tklärt Norbertus die Sache und den Reſtitutionsgrund.
Der Cre nimmt das Geld an ſich und macht trotz der wieder⸗
holten Aufforderung des Norbertus keine Miene, CS dieſem wieder
herauszugeben. Es fragt ſich, ob Norbertus einfachhin entlaſtet ſei
Oder was 3u tun habe, um das eld an die ihm bezeichnete
Adreſſe gelangen aſſen

Löſung nd Antwort 1E Unterſtellung des letztlichen
Verlaufes, wie CT hier geſchildert wird, weiſt darauf hin, wie be
rechtigt In einem ſolchen da Vorhaben des Norbertus wäre,
die Vermittelung der Reſtitution abzulehnen und einem andern Fu⸗

Von den Alteren Kommentatoren Urden Janſenius, irinus, Mal—⸗
donatus, Cornelius La  P., Calmet U. berückſichtigt. Die Ausgaben
der zitierten Väterwerke ind In das Literaturverzeichnis nicht aufgenommen;
ebenſowenig die Editionen de griechiſchen (euen Teſtamentes und ſeiner
Ueberſetzungen.
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zuweiſen, der ber ſeine Handlungen freier verfügen kann, als CS
einem Drdensmann geſtattet iſt

Allein Unter den gezeichneten Umſtänden konnte und durfte
Norbertus nicht anders handeln, als 2⁷ wirklich getan hat Da das
Beichtkind ſeinerſeits das Notwendige E hatte, der Seg
nungen der Kirche teilhaft werden 3 können, o mußte Norbertus
zuerſt das Heil und ohl der eele durch Mitteilung der kirchlichen
Segnungen In möglichſte Sicherheit bringen, bevor CTL die rage der
Reſtitutionsvermittelung bereinigte. Daß das Beichtkind unterdeſſen
arb, war nuLr zufällig und kaum vorauszuſehen; aber auch wenn
S vorauszuſehen geweſen *⁷

äre, ſo war doch das oberſte Geſetz, vorerſt
das Heil der Seelen 3u ſichern, für Norbertus das dringlichſte.
ögen daher eine Ordensſatzungen noch ſoſehr verbieten, eld
anzunehmen oder eine Geldzahlung 3u vermitteln: Norbertus hat
hier keineswegs gegen den ehorſam, noch auch die klöſterliche
rmu geſündigt. Gegen die Armut läßt ſich QAus dem Verfahren
des Norbertus überhaupt eine Sünde nicht herleiten, ſe wenn
nicht die Not des Sterbefalles vorgelegen hätte, C8 ſei denn, daß in
ſeinem Verfahren zugleich die Uebernahme der Gefahr eines Schaden⸗
erſatzes eingeſchloſſen geweſen wäre; UL dann hätte eigenmächtig
ber Geldeswert, das G In eld Abſchätzbares, verfügt.
Denn daß EL das auf der ank deponierte eld auf ſeinen Namen
einſchreiben ließ, war eine reine Formalität; achlich ſah * nur die
ihm bezeichnete Perſ als Rechtsinhaberin und Eigentümerin der
Summe

Der Obere des Norbertus konnte etzteren nur olange der
Verletzung des ehorſam und der Armut zeihen, als ihm der wirk⸗
liche Tatbeſtand unbekannt DaL. Ward ihm der Tatbeſtand mitgeteilt,
ſo fiel aller run einer derartigen Anklage weg EL hatte, ſtreng
mmen, gar nicht das Recht, die Geldſumme von der bezeichneten
Bank weg und Uunter ſeine eigene Verwaltung 3u nehmen. Das hätte
en geſche können, wenn die betreffende ank unſicher 66e
worden waäre  — oder dem Trden erhebliche Gefahren wegen der bei
der ank deponierten Summe würden erwachſen önnen.

Daß Norbertus ſeinem Obern eine nähere Erklärung ber den
Reſtitutionsgrund gab, war mindeſtens ſehr unklug: EL hätte ſich da
mit begnügen müſſen agen, ES ſei ihm vor längerer Zeit irgendwo
von einem Beichtkinde, das ihm jetzt unerreichbar ſei, eine Summe zur
Reſtitution übergeben worden; ablehnen ihm damals unmöglich
geweſen Durch jede weitere Erklärung konnte nUuL eine Gefahr für
das Beichtgeheimnis geſchaffen oder vergrößert werden. Würde Nor
bertus geſagt haben, die Summe ſei ihm bei einem Sterbefalle über⸗
reicht worden, und würde ber Obere wiſſen oder leicht wiſſen
können, daß eS ſich den einen beſtimmten Sterbefall andelte,
dann waäre

⁷ damit ſchon eine förmliche Verletzung des Beichtgeheim⸗
niſſes geſchehen. ber auch die 0 Kenntnisgabe, daß die Umme

„Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ 1914.
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für ein verführtes Mädchen ſei, würde eine Verletzung des Beicht  —
geheimniſſes bedeuten, enn ſpäter dem Obern ekannt würde, wel
cher Perſ die Geldſumme zukäme, alls CS nicht eine Perſon iſt,
welche öffentli als gefallene Perſon ekannt ware Im letzteren
Falle nämlich waäre mn der Beicht des Sterbenden das peccatum
Complicis nicht Unter dem Siegel des Beichtgeheimniſſes mitgeteilt,
ſondern als öffentlich Bekanntes unterſtellt worden.

Sobald die Bedingung erfüllt iſt, welche der Sterbende
die Uebergabe des Geldes die beſtimmte von ihm verführte Perſ
geknüpft hat, muß Norbertus dafür ſorgen, daß jener Perſ die
Summe zugeſtellt werde, jedoch o daß dadurch der Obere oder irgend
emn anderer weder un Kenntnis des Verführers noch un Kenntnis der
Verführten ſie nicht öffentlich als bekannt iſt) kommen
kann. Er muß alſo fordern, daß ih die Summe nebſt Zinſen
übergeben werde

Weigert ſich der Obere, dies zu tun, ſo iſt unächſt uchen,
ob nicht durch ſeinen höheren Ordensobern dazu kann gezwungen
werden. ſt dies unmöglich oder unwirkſam, ſo hat Norbertus die

Angelegenheit, SaIVO sigillo sacramentali. nach Rom die
Congregatio de Religiosis 3u berichten; dieſe wird zweifelsohne

die Herausgabe des Geldes 3u erzwingen wiſſen Dieſe Maßnahmen
treffen, dazu iſt Norbertus, um ſein eigenes ewiſſen 3u ent

laſten, ver  E
Valkenburg (Holla Aug m  U
II (Täuſchung über Unfruchtbarkeit der Braut.) arzell

heiratet die V  *  ebekka Nach der Hochzeit erfährt Marzell, daß
Rebekka vor mehreren Jahren eine Operation durchgemacht hat, durch
die ihr die Möglichkeit, Utter 3 werden, genommen iſt

War die Ehe zwiſchen Marzell und Rebekka gültig?
Was iſt dem Marzell 3 raten?
Marzell mußte ſich vor der Verehelichung ber die Geſund

2

heit ſeiner Braut und mithin ber ihre Befähigung zur Ausübung
der ehelichen die nötige Gewißheit verſchaffen Das
eine Forderung der lugheit, deren Unterlaſſung ihm jetzt die pein⸗
lichſte Ungelegenheit bereitet. Hat dagegen Marzell vor der Ehe ſich
ber die Geſundheit der Braut bei ihr ſelbſt und bei deren Eltern.
erkundigt und wurde ETL von dieſen abſichtlich ber die Verſtümmelung
Rebekkas mn Unkenntnis gehalten, ſo ieg verſchuldete, für die Eltern
Rebekkas nd dieſe ſelbſt er ſündhafte Täuſchung vor a, auch

arzell iun ſeiner Argloſigkeit die Möglichkeit eines derartig
verhängnisvollen körperlichen Mangels bei J  *  ebekka nicht in Er
wägung gezogen nd diesbezügliche Erkundigungen unterlaſſen hat,
var ES chwere Verpflichtung der rau ſowohl Dte deren Eltern,
Gus ſich dem Bräutigam die nötige Aufklärung über die Sachlage
nd die Unmöglichkeit der Nachkommenſchaft 3u geben. Sie durften.


